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Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung de s Sparkassengesetzes für das 
Land Schleswig-Holstein;  
Gesetzentwurf der FDP-Fraktion, Landtags-Drucksache  16/1732 
 
 
Sehr geehrter Herr Kalinka, 
 
die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände bedankt sich in vorbezeichneter 
Angelegenheit für die Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme. 
 
Im Zuge der Novellierung des Sparkassengesetzes für das Land Schleswig-Holstein in der 15. 
Legislaturperiode (vgl. Landtags-Drucksache 15/1768) hat die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Landesverbände mit Schreiben vom 18.09.2002 ihre Rechtsauffassung zur Ausges-
taltung der Eigentümerposition des kommunalen Gewährträgers dargelegt. Seinerzeit hatten 
wir deutlich gemacht, dass wir es für erforderlich halten, im Schleswig-Holsteinischen Spar-
kassengesetz klarzustellen, dass die Sparkassen den Kommunen ausdrücklich als ihre Unter-
nehmungen zugerechnet werden, wie es beispielsweise auch das Bayerische Sparkassenge-
setz formuliert (vgl. hierzu auch die Stellungnahme des Landesrechnungshofes vom 
25.02.2008). Um dieses im Gesetzestext hinreichend zum Ausdruck zu bringen, hatten wir 
damals formuliert, den Satz 1 in § 2 des Schleswig-Holsteinischen Sparkassengesetzes wie 
folgt zu fassen: 
 
 „Sparkassen sind selbständige kommunale Unternehmen mit der Aufgabe, …“. 
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Ein darüber hinausgehender Änderungsbedarf im Sinne des Gesetzesentwurfs der Fraktion 
der FDP wird von der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände nicht gesehen. 
Zu der Bewertung der Zielrichtung dieses Vorschlags schließen sich die Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Landesverbände der Bewertung des Sparkassen- und Giroverbandes an 
(vgl. dortige Stellungnahme vom 28.02.2008, S. 2). Insoweit haben die kommunalen Landes-
verbände in ihren Erwartungen an den Schleswig-Holsteinischen Landtag der 16. Legislatur-
periode unter anderem ausgeführt:  
 
Aufgrund der Gemeinwohlorientierung, der kommunalen Bindung und des öffentlichen Auf-
trags erfüllen die Sparkassen eine wesentliche Funktion im Rahmen der Daseinsvorsorge. 
Das Sparkassenmodell war in der Vergangenheit ein Erfolgsmodell. Die strukturellen und 
nachhaltigen Vorteile des kommunalen Sparkassenmodells sprechen gegen eine Privatisie-
rung. Neben rechtlichen Bedenken gegen eine Privatisierung auf Grundlage des geltenden 
Rechts, stellt die Privatisierung einer Sparkasse einen unumkehrbaren Schritt dar. Die Kom-
munen in Schleswig-Holstein erwarten, dass sich das  Land Schleswig-Holstein für den 
Erhalt der Sparkassen in öffentlich-rechtlicher Trä gerschaft einsetzt.  Dies schließt eine 
Modernisierung des Sparkassenwesens nicht aus. Änderungen im Sparkassenwesen müssen 
aber sicherstellen, dass die bisherigen Vorteile für den Mittelstand und die Bürgerinnen und 
Bürger in Schleswig-Holstein gewahrt bleiben. 
 
Im Übrigen wird auf die ausführliche Diskussion in der 15. Legislaturperiode verwiesen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Jochen von Allwörden 
Geschäftsführer 
 
 
 
 
 
 
 




